
Anlagen 
zu CIPA Regel Nr. 22 
 
Anlage 1: Gestaltungsgrundlagen für Sicherheits- und Zusatzzeichen 
 
1.1 Sicherheitszeichen 
 

Geometrische 
Form 

Bedeutung Sicherheitsfarbe Kontrastfarbe Farbe des 
grafischen Symbols 

Anwendungs- 
beispiele 

 

 
 

Doppelkreis mit 
Diagonalbalken 

 

Verbot Rot 
RAL 3001 
Signalrot 

Weiß 
RAL 9003 
Signalweiß 

Schwarz 
RAL 9004 

Signalschwarz 

- Rauchen verboten 
- Zugang verboten 
- Betreten verboten 

 

 
 

Kreis 
 

Gebot Blau 
RAL 5005 
Signalblau 

Weiß 
RAL 9003 
Signalweiß 

Weiß 
RAL 9003 
Signalweiß 

- Rettungsweste 
tragen 

- Schutzschuhe tragen 
- Gehörschutz benut-

zen 

 

 
 

Gleichseitiges 
Dreieck 

 

Warnung Gelb 
RAL 1003 
Signalgelb 

Schwarz 
RAL 9004 

Signalschwarz 

Schwarz 
RAL 9004 

Signalschwarz 

- Warnung vor Ab-
sturzgefahr 

- Warnung vor 
Quetschstellen 

- Warnung vor gefähr-
licher elektrischer 

Spannung 

 

 
 

Quadrat 
 

Brandschutz Rot 
RAL 3001 
Signalrot 

Weiß 
RAL 9003 
Signalweiß 

Weiß 
RAL 9003 
Signalweiß 

- tragbarer  
Feuerlöscher 

- Brandmelder 
- Feuerlöschschlauch 

 

 
 

Quadrat 
 

Gefahrlosigkeit 
Fluchtwege 
Sicherheits- 

einrichtungen 

Grün 
RAL 6032 
Signalgrün 

Weiß 
RAL 9003 
Signalweiß 

Weiß 
RAL 9003 
Signalweiß 

- Fluchtweg 
- Erste Hilfe Material 
- Aufbewahrungsort 

der Rettungswesten 
auf Fahrgastschiffen 
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1.2 Zusatzzeichen 
 

Geometrische 
Form 

Bedeutung Sicherheitsfarbe Kontrastfarbe Farbe des 
grafischen Symbols 

Anwendungs- 
beispiele 

 

 
 

Quadrat 
 
 

 
 

Rechteck 
 

Zusatz- 
information 

Weiß 
oder Farbe des 
entsprechenden 

Sicherheits- 
zeichens 

Schwarz 
oder Kontrast-

farbe des 
entsprechen-

den Si-
cherheits- 
zeichens 

Farbe 
des grafischen 
Symbols des 

entsprechenden 
Sicherheits- 

zeichens 

Bekräftigung oder 
Verdeutlichung 

der Aussage des 
Sicherheits- 

zeichens 
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Anlage 2: Sicherheitszeichen 
 
2.1 Allgemeines 
 
Die Sicherheitszeichen entsprechen weitestgehend der Richtlinie 92/58/EWG1 und 
sind den nationalen Umsetzungen2 entnommen. 
 
2.2 Verbotszeichen 
 

 
Rauchen Verboten 

Dieses Verbotszeichen gilt für Bereiche, in denen nicht geraucht wer-
den darf. 

 
Keine offene Flamme; 

Feuer, offene Zündquelle 
und Rauchen verboten 

Dieses Verbotszeichnen gilt für Bereiche, in denen alle Zündquellen 
verboten sind. Dazu gehört auch der Funke beim Schleifen. Das Sym-
bol wird in Bereichen mit hoher Brandgefahr eingesetzt. 

 
Zutritt für Unbefugte 

verboten 

Dieses Verbotszeichen gilt für Bereiche, in denen Unbefugte keinen 
Zugang haben. Mit dem Verbot werden insbesondere gefährliche Ar-
beitsbereiche (z.B. Maschinenräume) abgegrenzt. 

 

 
Eingeschaltete Mobiltele-

fone verboten 

Dieses Verbotszeichen gilt für Bereiche, in denen Mobiltelefone ausge-
schaltet sein müssen. Dies kann aus Gründen der Beeinflussung von 
elektronischen Geräten durch ausgesandte Strahlung oder als evtl. 
Zündquelle erfolgen. 

                                                 
1 Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz 
2 Z.B. ASR A1.3 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" (D) und "Kennzeichnungsverordnung" (A). 
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Betreten der Fläche 

verboten 

Dieses Verbotszeichen gilt für Flächen oder Bereiche, die nicht betre-
ten werden dürfen. Diese können z.B. Kranschwenkbereiche oder Be-
reiche, in denen eine Radarantenne sich dreht, sein. Dieses Verbots-
zeichen gilt für Oberflächen, die nicht betreten werden dürfen. Diese 
können z.B. Oberlichter aus Kunststoff oder Glas sein, z. B. Notaus-
stiege. 

 
Abstellen oder Lagern 

verboten 

Dieses Verbotszeichen gilt für Flächen und Bereiche, in denen nichts 
abgestellt oder gelagert werden darf. Dies könnte z.B. sein unter ab-
senkbaren Steuerhäusern oder auf schwimmenden Anlagen. 

 
Aufzug im Brandfall nicht 

benutzen 

Dieses Verbotszeichen gilt für Personenaufzüge. 

 
Personenbeförderung 

verboten 

Dieses Verbotszeichen gilt für Aufzüge, Fahrzeuge usw., mit denen 
eine Personenbeförderung verboten ist. 
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2.3 Gebotszeichen 
 

 
Rettungsweste benutzen 

An den Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn-
zeichnet sind, muss eine Rettungsweste getragen werden. Die 
Auswahl der Rettungsweste richtet sich nach der jeweiligen Tä-
tigkeit und wird vom Unternehmer getroffen.  

 
Fußschutz benutzen 

An den Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn-
zeichnet sind, muss Fußschutz getragen werden. Die Auswahl 
des Fußschutzes richtet sich nach der jeweiligen Tätigkeit und 
wird vom Unternehmer getroffen. 

 
Handschutz benutzen 

An den Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn-
zeichnet sind, muss Handschutz getragen werden. Die Auswahl 
des Handschutzes richtet sich nach der jeweiligen Tätigkeit und 
wird vom Unternehmer getroffen. 

 
Gehörschutz benutzen 

An den Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn-
zeichnet sind, muss Gehörschutz getragen werden. Die Auswahl 
des Gehörschutzes richtet sich nach der jeweiligen Tätigkeit und 
wird vom Unternehmer getroffen. 

 
Augenschutz benutzen 

An den Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn-
zeichnet sind, muss Augenschutz getragen werden. Die Auswahl 
des Augenschutzes richtet sich nach der jeweiligen Tätigkeit und 
wird vom Unternehmer getroffen. 

 
Atemschutz benutzen 

An den Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn-
zeichnet sind, muss Atemschutz getragen werden. Die Auswahl 
des Atemschutzes richtet sich nach der jeweiligen Tätigkeit und 
wird vom Unternehmer getroffen. 
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Kopfschutz benutzen 

An den Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn-
zeichnet sind, muss ein Schutzhelm getragen werden. Die Aus-
wahl der Rettungsweste richtet sich nach der jeweiligen Tätigkeit 
und wird vom Unternehmer getroffen. 

 
Auffanggurt benutzen 

An den Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn-
zeichnet sind, muss ein Auffanggurt benutzt werden, z.B. bei der 
Reinigung von Glasflächen an ungesicherten Außenwänden. 

 
Übergang benutzen 

An den Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn-
zeichnet sind, muss der Übergang benutzt werden. 

 
Schutzkleidung tragen 

An den Arbeitsplätzen, die mit diesem Gebotszeichen gekenn-
zeichnet sind, muss Schutzkleidung getragen werden. 

 
Handlauf benutzen 

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass der Handlauf benutzt wer-
den muss, z.B. an Treppen, Niedergängen oder in Gangborden 
ohne Geländer. 
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2.4 Warnzeichen 
 

 
Warnung vor Hindernis-

sen am Boden 

Dieses Warnzeichen weist auf Stolperkanten hin. Diese 
können z.B. Laufstege, Drähte, Türsülle oder Deckskanten 
sein. 

 
Warnung vor Absturzge-

fahr 

Dieses Warnzeichen weist auf Absturzgefahr hin. Diese 
können z.B. Gangbord, Deck oder Roof sein. 

 
Warnung vor niedriger 

Temperatur / Frost 

Dieses Warnzeichen weist auf Arbeitsplätze hin, an denen 
vor Kälte gewarnt werden muss, z.B. Kühlräume. 

 
Warnung vor Rutschge-

fahr 

Dieses Warnzeichen weist auf eine Rutschgefahr hin, die 
z.B. bei reinigungs- oder nutzungsbedingt nassen Böden 
bestehen kann. 

 
Warnung vor elektrischer 

Spannung 

Dieses Warnzeichen weist auf die Gefahren des elektri-
schen Stromes hin. 
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Warnung vor schweben-

der Last 

Dieses Warnzeichen weist auf die Gefahren durch schwe-
bende Lasten hin, z.B. im Bereich des Autokrans sowie an 
Hebezeugen und Lukenwagen. 

 
Warnung vor heißer 

Oberfläche 

Dieses Warnzeichen weist auf die Gefahren durch heiße 
Oberflächen hin, z.B. Oberflächen von Verbrennungsmoto-
ren oder Ladungsheizungen. 

 
Warnung vor Quetschge-

fahr 

Dieses Warnzeichen warnt vor horizontalen und vertikalen 
Quetschgefahren des ganzen Körpers, z.B. unterhalb ab-
senkbarer Steuerhäuser, Sonnendächer. 

Unter Steuerhäusern soll es nur mit dem Zusatzzeichen 
"Absenkbares Steuerhaus!" verwendet werden. 

 
Warnung vor Handverlet-

zungen 

Dieses Warnzeichen warnt vor Handverletzungen, z.B. bei 
Lukenwagen und Festmacheeinrichtungen. 

 
Warnung vor explosions-

fähiger Atmosphäre 

Dieses Warnzeichen warnt vor explosionsfähiger Atmosphä-
re, z.B. im Batterieraum oder in Pumpenräumen.  



 9

 

 
Warnung vor feuergefähr-

lichen Stoffen 

Dieses Warnzeichen kennzeichnet Lagerstätten für feuerge-
fährliche Stoffe, z.B. Farben, Verdünner usw. 

 
Warnung vor ätzenden 

Stoffen 

Dieses Warnzeichen warnt vor ätzenden Stoffen, z.B. bei 
Batterien. 
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2.5 Brandschutzzeichen 
 

 
Feuerlöscher 

Mit diesem Brandschutzzeichen muss der Standort eines tragba-
ren Feuerlöschers gekennzeichnet werden. 

 
Löschschlauch 

Mit diesem Brandschutzzeichen muss der Standort eines Feuer-
löschschlauch gekennzeichnet werden. 

 
Mittel und Geräte zur 

Brandbekämpfung 

Mit diesem Brandschutzzeichen muss der Standort von Mitteln 
und Geräten zur Brandbekämpfung gekennzeichnet werden, für 
die es keine speziellen Brandschutzzeichen gibt. Es wird empfoh-
len, mittels Zusatzzeichen die Sicherheitsaussage zu konkretisie-
ren. 

 
Brandmelder 

Mit diesem Brandschutzzeichen werden manuell zu betätigende 
Brandmelder gekennzeichnet. 
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2.6 Rettungszeichen 
 
2.6.1 Fluchtwege 
 

 

Rettungsweg / Notaus-
gang 

Dieses Rettungszeichen weist auf einen Notausgang hin. 

Anmerkung: Dieses Zeichnen gibt es für Fluchtrichtung links und 
rechts und ist mit einem Zusatzzeichen (Richtungsangabe) zu 
verwenden. 

Verwendung nur mit Richtungsangabe (siehe 2.7) 

 
Sammelstelle 

Dieses Rettungszeichen weist auf eine Sammelstelle für Evakuie-
rungsfälle hin. 

 
Notausstieg 

Dieses Rettungszeichen weist auf einen Notausstieg hin. 

 
Notausstieg mit Flucht-

leiter 

Dieses Rettungszeichen weist auf einen Notausstieg mit Flucht-
leiter hin. 
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2.6.2 Erste Hilfe 
 

 

Erste Hilfe 

Dieses Rettungszeichen ist anzuwenden für Bereiche der Ersten 
Hilfe, für die es keine speziellen Rettungszeichen gibt (z.B. Ver-
bandkästen, Sanitätsräume). Es wird daher empfohlen, durch 
Zusatzzeichen die Aussage zu konkretisieren. 

 
Augenspüleinrichtung 

Dieses Rettungszeichen zeigt den Ort einer Augenspüleinrich-
tung an. 

 
Notdusche 

Dieses Rettungszeichen zeigt den Ort einer Notdusche an. 

 
Krankentrage 

Dieses Rettungszeichen zeigt den Ort einer Krankentrage an. 

 

Automatisierter externer 
Defibrillator (AED) 

Dieses Rettungszeichen zeigt den Ort eines automatisierten ex-
ternen Defibrillators (AED) an. 
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2.6.3 Rettungsmittel 
 

 
Rettungsring 

Dieses Rettungszeichen weist auf einen Rettungsring hin.  

 
Rettungsring mit Leine 

Dieses Rettungszeichen weist auf einen Rettungsring mit 
schwimmfähiger Leine hin.  

 
Rettungsring mit Licht 

Dieses Rettungszeichen weist auf einen Rettungsring mit Nacht-
licht hin.  

 
Rettungsring mit Leine 

und Licht 

Dieses Rettungszeichen weist auf einen Rettungsring mit 
schwimmfähiger Leine und Nachtlicht hin.  

 
Rettungsweste für Fahr-

gäste 

Dieses Rettungszeichen weist auf den Aufbewahrungsort ver-
deckt untergebrachter Rettungswesten für Fahrgäste hin.  

 
Außenbordleiter 

Dieses Rettungszeichen weist auf den Aufstellungsort einer Au-
ßenbordleiter hin.  
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Rettungsboot 

Dieses Rettungszeichen weist auf den Aufstellungsort eines zu 
Rettungseinsätzen geeigneten Bootes hin.  

 
Atemschutzgerät 

Dieses Rettungszeichen weist auf den Aufbewahrungsort von 
Atemschutzgeräten hin.  

 
Fluchthaube 

Dieses Rettungszeichen weist auf den Aufbewahrungsort von 
Fluchthauben hin.  

 
 
2.7 Zusatzzeichen 
 
für Fluchtwege 
 

 
Richtungsangabe 

Dieses Zeichen zeigt eine Richtungsangabe an. 
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Anlage 3: Hindernisse und Gefahrenstellen 
 
 

 
 

Diese Markierung kennzeichnet Hindernisse und Gefahrstellen; 

gelb-schwarze Streifen sind vorzugsweise für ständige Hindernisse 
und Gefahrstellen zu verwenden (z. B. Stellen, an denen besonde-
re Gefahren des Anstoßens, Quetschens, Stürzens bestehen),  

rot-weiße Streifen sind vorzugsweise für zeitlich begrenzte Hinder-
nisse und Gefahrstellen zu verwenden (z. B. Baugruben). 

 
 
 
Anlage 4: Größe der Sicherheits- und Zusatzzeichen in Abhängigkeit von der 
Erkennungsweite 
 
Für die Größe der Zeichen gibt es keine einheitlichen europäischen Anforderungen. 
Es werden folgende Größen empfohlen, jedoch sind im Einzelfall nationale Vorschrif-
ten zu beachten: 
 

  
Verbots- und 

Gebotszeichen 
Warnzeichen 

Rettungs- und 
Brandschutzzeichen; 

Zusatzzeichen 

Erkennungs- 
weite 

m 

Durchmesser 
d 

mm 

Seitenlänge 
b 1) 

mm 

Seitenlänge 
a 

mm 

5 200 200 150 

10 400 400 200 

15 400 600 200 

20 600 900 300 

25 600 900 300 
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Anlage 5: Beispiele für Hinweistafeln 
 

Die in der Folge gezeigten Darstellungen sind nur beispielhaft. Sie weisen nur auf die 
wesentlichen Inhalte hin und geben keine Festlegung für eine bestimmte Ausführung. 

5.1 Verhalten im Brandfall 

Fall a: Bereiche, in denen ein Entstehungsbrand ausbrechen kann 
 

 
 

Fall b: Bereiche, in denen eine Alarmierung wegen eines Brandes an anderer Stelle 
erfolgt. 
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Richtiger Umgang mit Feuerlöschern 

 

 

5.2 Verhalten bei Unfällen 
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5.3 Erste Hilfe 
 

 
 
 
5.4 Rettung Ertrinkender 
 

 
 
 


